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276. Bundesverfassungsgesetz: Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929
(NR: GP XVIII RV 372 AB 470 S. 68. BR: AB 4249 S. 553.)

277. Bundesgesetz: Änderung der Reisegebührenvorschrift 1955
(NR: GP XVIII RV 420 AB 471 S. 68. BR: AB 4251 S. 553.)

276. Bundesverfassungsgesetz, mit dem das
Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von

1929 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung
von 1929, zuletzt geändert durch das Bundesverfas-
sungsgesetz BGBl. Nr. 565/1991, wird wie folgt
geändert:

Artikel I

1. Artikel 10 Abs. 1 Z 6 lautet:
„6. Zivilrechtswesen einschließlich des wirtschaft-

lichen Assoziationswesens, jedoch mit Aus-
schluß von Regelungen, die den Grundstücks-
verkehr für Ausländer und den Verkehr mit
bebauten oder zur Bebauung bestimmten
Grundstücken verwaltungsbehördlichen Be-
schränkungen unterwerfen, einschließlich des
Rechtserwerbes von Todes wegen durch
Personen, die nicht zum Kreis der gesetzlichen
Erben gehören; Strafrechtswesen mit Aus-
schluß des Verwaltungsstrafrechtes und des
Verwaltungsstrafverfahrens in Angelegenhei-
ten, die in den selbständigen Wirkungsbereich
der Länder fallen; Justizpflege; Einrichtungen
zum Schutz der Gesellschaft gegen verbreche-
rische oder sonstige gefährliche Personen;
Verwaltungsgerichtsbarkeit; Urheberrecht;
Pressewesen; Enteignung, soweit sie nicht
Angelegenheiten betrifft, die in den selbständi-
gen Wirkungsbereich der Länder fallen;
Angelegenheiten der Notare, der Rechtsan-
wälte und verwandter Berufe;"

2. Dem Artikel 10 werden folgende Absätze 4 bis
6 angefügt:

„(4) Der Bund hat die Länder unverzüglich über
alle Vorhaben im Rahmen der europäischen
Integration, die den selbständigen Wirkungsbereich

der Länder berühren oder sonst für sie von Interesse
sein könnten, zu unterrichten und ihnen binnen
einer von ihm zu setzenden, angemessenen Frist
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Solche
Stellungnahmen sind an das Bundeskanzleramt zu
richten. Gleiches gilt für die Gemeinden, soweit der
eigene Wirkungsbereich oder sonstige wichtige
Interessen der Gemeinden berührt werden. Die
Vertretung der Gemeinden obliegt in diesen
Angelegenheiten dem Österreichischen Städtebund
und dem Österreichischen Gemeindebund (Arti-
kel 115 Abs. 3).

(5) Liegt dem Bund fristgerecht eine einheitliche
Stellungnahme der Länder zu einem Vorhaben im
Rahmen der europäischen Integration vor, das
Angelegenheiten betrifft, in denen die Gesetzge-
bung Landessache ist, so ist der Bund bei
zwischenstaatlichen Verhandlungen und Abstim-
mungen an diese Stellungnahme gebunden. Er darf
davon nur aus zwingenden außen- und integrations-
politischen Gründen abweichen. Der Bund hat diese
Gründe binnen acht Wochen nach Kundmachung
des betreffenden Rechtsaktes im Rahmen der
europäischen Integration mitzuteilen.

(6) Die näheren Bestimmungen über das
Verfahren gemäß den Abs. 4 und 5 sind in einer
Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern
(Artikel 15 a) festzulegen."

3. Artikel 16 Abs. 4 lautet:

„(4) Die Länder sind verpflichtet, Maßnahmen zu
treffen, die in ihrem selbständigen Wirkungsbereich
zur Durchführung von Staatsverträgen erforderlich
werden; kommt ein Land dieser Verpflichtung nicht
rechtzeitig nach, so geht, unbeschadet des Abs. 6,
die Zuständigkeit zu solchen Maßnahmen, insbe-
sondere zur Erlassung der notwendigen Gesetze,
auf den Bund über. Eine gemäß dieser Bestimmung
vom Bund getroffene Maßnahme, insbesondere ein
solcherart erlassenes Gesetz oder eine solcherart
erlassene Verordnung, tritt außer Kraft, sobald das
Land die erforderlichen Maßnahmen getroffen
hat."
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4. Artikel 16 wird folgender Abs. 6 angefügt:

„(6) Die Länder sind verpflichtet, Maßnahmen zu
treffen, die in ihrem selbständigen Wirkungsbereich
zur Durchführung von Rechtsakten im Rahmen der
europäischen Integration erforderlich werden;
kommt ein Land dieser Verpflichtung nicht
rechtzeitig nach und wird dies von einem Gericht im
Rahmen der eruopäischen Integration gegenüber
Österreich festgestellt, so geht die Zuständigkeit zu
solchen Maßnahmen, insbesondere zur Erlassung
der notwendigen Gesetze, auf den Bund über. Eine
gemäß dieser Bestimmung vom Bund getroffene
Maßnahme, insbesondere ein solcherart erlassenes
Gesetz oder eine solcherart erlassene Verordnung,
tritt außer Kraft, sobald das Land die erforderlichen
Maßnahmen getroffen hat."

5. Artikel 41 Abs. 1 lautet:

„(1) Gesetzesvorschläge gelangen an den Natio-
nalrat als Anträge seiner Mitglieder, des Bundesra-
tes oder eines Drittels der Mitglieder des Bundesra-
tes sowie als Vorlagen der Bundesregierung."

6. Artikel 140 Abs. 5 lautet:

„(5) Das Erkenntnis des Verfassungsgerichtsho-
fes, mit dem ein Gesetz als verfassungswidrig
aufgehoben wird, verpflichtet den Bundeskanzler
oder den zuständigen Landeshauptmann zur
unverzüglichen Kundmachung der Aufhebung
Dies gilt sinngemäß für den Fall eines Ausspruches
gemäß Abs. 4. Die Aufhebung tritt am Tage der
Kundmachung in Kraft, wenn nicht der Verfas-
sungsgerichtshof für das Außerkrafttreten eine Frist
bestimmt. Diese Frist darf 18 Monate nicht
überschreiten."

Artikel II

(1) Landesgesetze betreffend verwaltungsbehörd-
liche Beschränkungen für den Verkehr mit bebauten
oder zur Bebauung bestimmten Grundstücken
können erst nach Inkrafttreten einer Vereinbarung
zwischen dem Bund und den Ländern (Art. 15 a)
über die Festlegung von bundesweit einheitlichen
zivilrechtlichen Bestimmungen für die landesgesetz-
lich zu regelnden Angelegenheiten des Grundstück-
verkehrs in Kraft gesetzt werden.

(2) Die geltenden Landesgesetze, die den
Grundstücksverkehr für Ausländer oder den Ver-
kehr mit land- und forstwirtschaftlichen Grundstük-
ken im Interesse der Erhaltung, Stärkung oder
Schaffung eines lebensfähigen Bauernstandes ver-
waltungsbehördlichen Beschränkungen unterwer-

fen, sind der in Abs. 1 genannten Vereinbarung
innerhalb von zwei Jahren nach deren Inkrafttreten
anzupassen.

Artikel III

In Angelegenheiten landesgesetzlicher Regelun-
gen, die den Verkehr mit bebauten oder zur
Bebauung bestimmten Grundstücken verwaltungs-
behördlichen Beschränkungen unterwerfen, ist die
Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes zulässig.

Waldheim

Vranitzky

2 7 7 . Bundesgesetz, mit dem die Reisegebüh-
renvorschrift 1955 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Die Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl.
Nr. 133, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 466/1991, wird wie folgt geändert:

§ 10 Abs. 3 und 4 lauten:

„(3) Die besondere Entschädigung gemäß Abs. 2
beträgt:

1. für Motorfahrräder und Motorräder
mit einem Hubraum bis 250 cm3 je
Fahrkilometer 1,36 S,

2. für Motorräder mit einem Hubraum
über 250 cm3 je Fahrkilometer 2,40 S,

3. für Personen- und Kombinations-
kraftwagen je Fahrkilometer 4,30 S.

(4) Für jede Person, deren Mitbeförderung
dienstlich notwendig ist, gebührt ein Zuschlag von
0,51 S je Fahrkilometer."

Artikel II

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Februar 1992 in
Kraft.

Waldheim

Vranitzky


